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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Kelheim vom 15.01.2021 
Az.: 43-170.18.60 
 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 1 Erstes G zur 
Änd. des G zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und ‑ver-
bringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der VO (EG) Nr. 
166/2006 vom 9.12.2020 (BGBl. I S. 2873) 
Antrag der Firma Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, Werk Neustadt a.d. Donau, 
auf Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Erdölraffinerie beim Betriebsteil 
Neustadt durch Installation und Betrieb von zwei neuen Reaktoren in der Mild Hyd-
rocracker-Anlage sowie die Anhebung des Durchsatzes auf 300 t/h 
 

Vorprüfung einer UVP-Pflicht im Einzelfall 
 

hier: Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Art. 4 Investitionen-BeschleunigungsG vom 3.12.2020 (BGBl. I S. 2694)  
 
Die Firma Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH hat einen Antrag auf wesentliche Änderung 
der Erdölraffinerie (Betriebsteil Neustadt) nach § 16 BImSchG durch Installation und von zwei 
neuen Reaktoren in der Mild Hydrocracker-Anlage sowie die Anhebung des Durchsatzes auf 
300 t/h gestellt. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UVPG i.V.m. § 9 Abs. 4 UVPG und  
§ 7 Abs. 1 UVPG sowie Ziffer 4.3 der Anlage 1 zum UVPG ist im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführ-
ten Schutzkriterien festzustellen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben kann und deshalb die Verpflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht. Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. 
 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls hat unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien ergeben, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen hervorrufen kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentschei-
dung zu berücksichtigen wären.  
Folgende wesentlichen Gründe sind für das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung, mit Hinweis auf die dafür einschlägigen Kriterien der Anlage 3 
des UVPG, zu nennen (§ 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 UVPG):  
 
1. Merkmale des Vorhabens: 
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung einer neuen Fundamentplatte, eines 
Stahlgerüsts, in dem die zwei neuen Reaktoren installiert werden sowie die Anbindung durch 
neue Rohrleitungen bzw. an die notwendige Infrastruktur. Mit dem Betrieb der neuen MHC-
Reaktoren ist zwar eine Erhöhung der in der MHC-Anlage eingesetzten Menge von 280 t/h auf 
300 t/h an schweren Gasölen möglich, an der bisher genehmigten Feuerungswärmeleistung 
der in der MHC-Anlage betriebenen Öfen ergeben sich dadurch aber keine Änderungen. Trotz 
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der höheren Kapazität der MHC-Anlage werden durch die Raffinerie keine wesentlich höheren 
Frachten an Luftschadstoffen emittiert. Die MHC-Anlage wird weiterhin soweit wie möglich im 
geschlossenen System betrieben. Es findet keine Bearbeitung des Bodens und keine Grund-
wasserförderung statt. Es besteht für das Vorhaben kein zusätzlicher Wasserbedarf. 
 
2. Standort des Vorhabens 
Die MHC-Anlage befindet sich auf dem Betriebsgelände der Firma Bayernoil Raffineriegesell-
schaft mbH in Neustadt a.d. Do. Durch das Vorhaben werden nur geringfügig zusätzliche Flä-
chen in Anspruch genommen. Das Areal der Raffinerie der Firma Bayernoil Raffineriegesell-
schaft mbH in Neustadt ist als Industriegebiet ausgewiesen („Industriegebiet Erdölraffinerie 
Neustadt“). Der Standort der MHC-Anlage befindet sich auf dem Werksgelände der Firma  
Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH des Betriebsteils Neustadt und ist umgeben von Anla-
gen/Anlagenteilen der Raffinerie. Die Abstände der MHC-Anlage zur nächsten Wohnbebauung 
liegen bei ca. 1.000 Meter. Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaft des Gebietes werden durch das Vorhaben 
nicht beeinträchtigt.  
 
3. Mögliche Auswirkungen des Vorhabens 
Es sind keine erhebliche nachteilige Auswirkungen auf naturschutzfachlich relevante Schutz-
güter zu erwarten. Ebenso verursacht das geplante Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Wasser und Boden. 
Das Vorhaben führt zu keiner Erhöhung von Luftschadstoffen Auch sind keine zusätzlichen 
Lärmemissionen zu erwarten.  Die Sicherheitsabstände zwischen der MHC-Anlage und der 
nächsten Wohnbebauung sind ausreichend. 
Nachteilige Auswirkungen auf die in § 2 UVPG genannten Schutzgüter sind daher nicht zu 
besorgen. 
 
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass eine die Pflicht zur Durchführung einer 
förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht, da das Änderungsvorhaben 
keine zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen hervorrufen kann (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG). 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist  
(§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG). 
 
 
Kelheim, den 15.01.2020 
LANDRATSAMT Kelheim 
 
 
 
Post 
Oberregierungsrat 
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Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG); 
Richtlinie für Zuwendungen des Landkreises Kelheim zur Förderung von Be-
schaffungen für die Feuerwehren 
Bek. vom 21.12.2020, Nr. 31-091 
 
Der Kreistag des Landkreises Kelheim hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 folgende 
Richtlinie beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 
 

Richtlinie für Zuwendungen des Landkreises Kelheim zur Förderung von Be-
schaffungen für die Feuerwehren 

 
Der Landkreis Kelheim fördert gemäß Art. 2 Satz 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes 
(BayFwG) vom 23. Dezember 1981 in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 
215-3-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 24. Juli 2020 (GVBl S. 350), den abwehrenden Brandschutz und den technischen 
Hilfsdienst nach den Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung 
des kommunalen Feuerwehrwesens, Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums 
des Innern, für Sport und Integration vom 18. Dezember 2018 (BayMBl. 2019 Nr. 35), 
den allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen und diesen Richtlinien. Vorhaben 
werden ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gefördert. 
 
1. Zweck der Zuwendung 
 
Zuwendungen nach diesen Richtlinien werden für die Beschaffung von Feuerwehrfahr-
zeugen sowie von Wechselladersystemen gewährt. Sie sollen den Zuwendungsempfän-
gern ermöglichen, die für den Einsatz der Feuerwehren überörtlich geeigneten und erfor-
derlichen Fahrzeuge und Wechselladersysteme für den abwehrenden Brandschutz und 
den technischen Hilfsdienst im Sinne des Art. 1 BayFwG zu beschaffen. 
 
2. Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden der Kauf und die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen für die Brand-
bekämpfung und den technischen Hilfsdienst, auch als Wechselladersysteme, soweit in 
der Anlage aufgeführt. 
 
3. Zuwendungsempfänger 
 
Zuwendungen können Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, denen die Mitgliedsge-
meinden ihre Aufgaben im Feuerwehrwesen übertragen haben und kommunale Zweck-
verbände mit Sitz im Landkreis Kelheim erhalten. 
 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Eine Förderung durch den Landkreis Kelheim erfolgt nur, wenn die Fördervoraussetzun-
gen der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des kommu-
nalen Feuerwehrwesens (Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinie – FwZR) in der zum Zeitpunkt 
der Bewilligung der Zuwendung des Freistaates Bayern geltenden Fassung sowie die 
Auszahlungsvoraussetzungen der Zuwendung vorliegen. 
 
5. Art und Umfang der Zuwendung 
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5.1 Art der Förderung 
 
Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung 
gewährt. 
 
5.2 Höhe der Zuwendung 
 
Die Höhe der Festbeträge für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen und 
Wechselladersystemen richtet sich nach der Anlage. Die Festbeträge gelten unabhängig 
davon, ob und in welchem Umfang die Beladung vom Vorgängerfahrzeug übernommen 
wird. 
 
Für Kommunen, die nach den Festlegungen des Landesentwicklungsprogramms in der 
jeweils geltenden Fassung zum Raum mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) gehö-
ren, wird der Förderfestbetrag des Landkreises Kelheim um fünf v. H. erhöht. 
 
6. Verfahren 
 
6.1 Form des Antrags, Unterlagen 
 
Zuwendungen des Landkreises Kelheim sind gleichzeitig mit den Zuwendungen des Frei-
staates Bayern zu beantragen. Der formlose Antrag ist in einfacher Fertigung beim Land-
ratsamt Kelheim einzureichen. Die Kopie des Zuwendungsantrags an die Regierung von 
Niederbayern und die fachliche Stellungnahme des Kreisbrandrates sind beizufügen. 
 
Nach Abschluss der Maßnahmen ist dem Landratsamt Kelheim eine Kopie der Verwen-
dungsbestätigung sowie ein formloser Auszahlungsantrag vorzulegen. 
 
6.2 Entscheidung über den Antrag 
 
Über den Förderantrag wird erst entschieden, wenn die Maßnahme von der Regierung 
von Niederbayern bewilligt ist und die Zuwendung des Freistaates Bayern ausgezahlt ist. 
Der Antragsteller erhält eine Auszahlungsmitteilung. 
 
6.3 Zuständigkeit 
 
Die Beschlussfassung über den Förderantrag obliegt dem Kreisausschuss. 
 
6.4 Bindungsfrist 
 
Die Bindungsfrist beträgt 20 Jahre. 
 
7. Schlussbestimmungen 
 
7.1 Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
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7.2 Übergangsregelung 
Die Richtlinie des Landkreises Kelheim vom 19.08.2015 (KrABl. Nr. 18 vom 11.09.2015) 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft; sie bleibt jedoch für alle vor dem  
01. Januar 2021 begonnenen Maßnahmen anwendbar. Soweit diese Richtlinie einen hö-
heren Fördersatz gegenüber der Richtlinie vom 19.08.2015 vorsieht, ist, sofern über den 
Förderantrag noch nicht entschieden ist, der höhere Fördersatz anzuwenden. 
 
 
 
Kelheim, 21.12.2020 
Landratsamt Kelheim 
 
 
 
Martin Neumeyer 
Landrat 
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Anlage 
 
 
Höhe der Festbeträge für Beschaffungen mit Wirkung vom 01. Januar 2021 
 
 
Fahrzeuge und Wechselladersysteme 
(nach DIN, DIN EN, Technischen Beschrei-
bungen und Bauvorschriften) 

Staats- 
zuschuss 

Basis-Festbe-
trag 

Förderung 
Landkreis Kel-

heim 
in % des Ba-
sis- Festbe-

trags 

Förderung 
Landkreis 
Kelheim 

Festbetrag 

Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 88.000 € 30 % 26.400 € 
Löschgruppenfahrzeug LF 20 100.000 € 30 % 30.000 € 
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 119.000 € 30 % 35.700 € 
Tanklöschfahrzeug TLF 2000 60.000 € 30 % 18.000 € 
Tanklöschfahrzeug TLF 3000 70.000 € 30 % 21.000 € 
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 110.000 € 30 % 33.000 € 
Drehleiter DLAK 23/12 225.000 € 30 % 67.500 € 
Drehleiter DLAK 18/12 170.000 € 30 % 51.000 € 
Teleskop-Gelenkmast (als Ergänzung für 
eine sonst zur Brandbekämpfung notwendige 
zweite oder weitere Drehleiter DLA (K) 23/12) 

170.000 € 30 % 51.000 € 

Rüstwagen RW 140.000 € 50 % 70.000 € 
Versorgungs-LKW 37.000 € 30 % 11.100 € 
Gerätewagen Logistik GW-L2 37.000 € 30 % 11.100 € 
Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz 
GW-A/S 

100.000 € 30 % 30.000 € 

Gerätewagen Logistik GW-L2 (mit Zusatzbe-
ladung Modul „Wasserversorgung“) 

70.000 € 30 % 21.000 € 

Wechselladersystem nach DIN 14 505    
- Trägerfahrzeug (2-achsig) 55.000 € 30 % 16.500 € 
- Trägerfahrzeug (3-achsig oder 4-achsig) 79.000 € 30 % 23.700 € 
- Abrollbehälter (AB)    
  AB Atem-/Strahlenschutz (AB-A/S) 75.000 € 30 % 22.500 € 
  AB Rüstmaterial 20.000 € 30 % 6.000 € 
  AB Schlauch (Modul „Wasserversorgung 
  gemäß DIN 14555-22 oder ein anderes 
  für die Feuerwehr geeignetes 
  Wasserfördersystem) 

50.000 € 30 % 15.000 € 

  AB THL schwer (Rüst) (Beladung gemäß 
  DIN 14555 Teil 3) 

75.000 € 50 % 37.500 € 

  AB Sonderlöschmittel Schaum/CO2/Pulver 40.000 € 30 % 12.000 € 
  AB Wasser 33.000 € 30 % 9.900 € 
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Nr. 44-642-R-P2/P5 

 

Festsetzung eines Wasserschutzgebietes in den Gemeinden Painten (Landkreis Kelheim) und Hemau 

(Landkreis Regensburg) für die öffentliche Wasserversorgung ZV WV Jachenhausener Gruppe, Obere 

Dorfstraße 11, 93339 Riedenburg 

 

Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grund von § 51 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgeset-

zes (WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254), in Verbindung mit § 11 Nr. 4 Delegationsverord-

nung (DelV) vom 28. Janunar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

13. Januar 2020 (GVBl. S.11) und Art. 63 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 

2010 (GVBl S. 66, 130, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. De-

zember 2019 (GVBl. S. 737), folgende 

 

V e r o r d n u n g 
 
§ 1 Allgemeines 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für den ZV WV Jachenhausener Gruppe wird in den 

Gemeinden Painten und Hemau das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für die-

ses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen. 

 

§ 2 Schutzgebiet 
(1)  das Schutzgebiet besteht aus 

2 Fassungsbereichen, 

2 engeren Schutzzonen, 

1 weiteren Schutzzone A, 

2 weiteren Schutzzonen B. 

(2)  Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) 

veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 

1:5.000 maßgebend, der im Landratsamt Kelheim und in den Gemeindekanzleien Painten und Hemau 

niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der 

Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzo-

nengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie.  

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke 

berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

(4) Die Fassungsbereiche sind durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die weiteren Schutz-

zonen A/B sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
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§3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 

(1) Es sind 

 

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren 
Schutzzone A 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zuge-
lassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Verände-
rungen der Erdoberfläche, 
auch wenn Grundwasser 
nicht aufgedeckt wird, vorzu-
nehmen oder zu erweitern; 
insbesondere Fischteiche, 
Kies-, Sand- und Tongruben, 
Steinbrüche und Übertage-
bergbau  

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungs-
gemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung  

 

1.2 Wiederverfüllung von Erd-
aufschlüssen, Baugruben 
und Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen  

nur zulässig 
- mit dem ursprünglichen Erdaushub im 

Zuge von Baumaßnahmen  
 und 
- sofern die Bodenauflage wiederhergestellt 

wird 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder er-
neuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 
und 6.11) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von Bohrun-
gen 

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnel-
bauten verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern von wasserge-
fährdenden Stoffen errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG 
zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen zu er-
richten oder zu erweitern 

nur zulässig entspre-
chend Anlage 2, Ziffer 
2 

nur zulässig entspre-
chend Anlage 2, Ziffer 
2 für Anlagen, wie sie 
im Rahmen von 
Haushalt und Land-
wirtschaft (max. 1 
Jahresbedarf) üblich 
sind 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen nach § 62 
WHG außerhalb von Anla-
gen nach Nr. 2.2 (siehe An-
lage 2, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurzfristige (wenige Tage) 
Lagerung von Stoffen bis Wassergefährdungs-
klasse 2 in dafür geeigneten, dichten Trans-
portbehältern bis zu je 50 Liter sowie das Mit-
führen und Verwenden von Betriebsstoffen im 
Rahmen des Tankinhalts von Fahrzeugen und 
Maschinen 
 

verboten 
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 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren 
Schutzzone A 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche Rück-
stände abzulagern (Die Be-
handlung und Lagerung von 
Abfällen fällt unter Nr. 2.2 
und Nr. 2.3) 

verboten 

2.5 Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des Atom-
gesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
3.1 Abwasserbehandlungsanla-

gen zu errichten oder zu er-
weitern einschließlich Klein-
kläranlagen  

nur mit biologischer 
Reinigungsstufe zu-
lässig 
- für Klärbecken 

und -gruben in 
monolithischer 
Bauweise,  

- für Teichanlagen 
und Pflanzen-
beete mit künstli-
cher Sohleabdich-
tung, 

wenn die Dichtheit 
und Standsicherheit 
durch geeignete Kon-
zeption, Bauausfüh-
rung und Bauab-
nahme sichergestellt 
ist  

verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasser-
entlastungsbauwerke zu er-
richten oder zu erweitern 

--- verboten 

3.3 Trockenaborte  

--- 

nur zulässig, wenn 
diese nur vorüberge-
hend aufgestellt wer-
den und mit dichtem 
Behälter ausgestattet 
sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten, ausgenommen gereinigtes Abwas-
ser aus dem Ablauf von Kleinkläranlagen zu-
sammen mit Gülle oder Jauche zur landwirt-
schaftlichen Verwertung 

verboten 

3.5 Anlagen zur  
- Versickerung von Abwas-

ser 
 oder 
- Einleitung oder Versicke-

rung von Kühlwasser oder 
Wasser aus Wärmepum-
pen ins Grundwasser  

zu errichten oder zu erwei-
tern 

verboten 

3.6 Erstellung und Betrieb von 
Erdwärmesonden  verboten 
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 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren 
Schutzzone A 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

3.7 Anlagen zur Versickerung 
des von Dachflächen abflie-
ßenden Wassers zu errich-
ten oder zu erweitern 
(auf die Erlaubnispflichtigkeit 
nach § 8 Abs. 1 WHG i.V. 
mit § 1 NWFreiV wird hinge-
wiesen) --- 

- nur zulässig bei 
ausreichender 
Reinigung durch 
flächenhafte Ver-
sickerung über 
den bewachsenen 
Oberboden oder 
gleichwertige Fil-
teranlagen 1 

- verboten für Nie-
derschlagswasser 
von Gebäuden auf 
gewerblich ge-
nutzten Grundstü-
cken  

verboten 

3.8 Abwasserleitungen und zu-
gehörige Anlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten von Abwasser, 
wenn die Dichtheit der Entwässerungsanlagen 
vor Inbetriebnahme durch Druckprobe nach-
gewiesen und wiederkehrend alle 5 Jahre 
durch Sichtprüfung und alle 10 Jahre durch 
Druckprobe oder anderes gleichwertiges Ver-
fahren überprüft wird 
(Durchleiten von außerhalb des Wasser-
schutzgebiets gesammeltem Abwasser verbo-
ten) 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Hand-
lungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

- nur zulässig für klassifizierte Straßen, 
wenn die „Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in Wasserschutz-
gebieten (RiStWag)“ in der jeweils gelten-
den Fassung beachtet werden 

 und 
- wie in Zone II 
- nur zulässig für Ortsverbindungsstrassen 
 

nur zulässig  
- für öffentliche Feld- 

und Waldwege, be-
schränkt-öffentliche 
Wege, Eigentümer-
wege und Privat-
wege und 

- bei breitflächigem 
Versickern des ab-
fließenden Wassers 

4.2 wassergefährdende aus-
waschbare oder auslaugbare 
Materialien (z. B. Schlacke, 
Teer, Imprägniermittel u. ä.) 
zum Straßen-, Wege-, Ei-
senbahn- oder Wasserbau 
zu verwenden 

verboten 

4.3 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten o-
der zu erweitern 

--- verboten 

4.4 Zeltplätze einzurichten oder 
zu erweitern; Camping aller 
Art 

nur zulässig mit Abwasserentsorgung über 
eine dichte Sammelentwässerung unter Be-
achtung von Nr. 3.8 

verboten 

                                                           
1 siehe. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
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 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren 
Schutzzone A 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

4.5 Sportanlagen zu errichten o-
der zu erweitern 

- nur zulässig mit Abwasserentsorgung 
über eine dichte Sammelentwässerung 
unter Beachtung von Nr. 3.8 

- verboten für Tontaubenschießanlagen 
und Motorsportanlagen 

verboten 

4.6 Großveranstaltungen durch-
zuführen 

- nur zulässig mit ordnungsgemäßer Ab-
wasserentsorgung und ausreichenden, 
befestigten Parkplätzen (wie z.B. bei 
Sportanlagen) 

- verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.7 Friedhöfe zu errichten oder 
zu erweitern --- verboten 

4.8 Flugplätze einschl. Sicher-
heitsflächen, Notabwurf-
plätze, militärische Anlagen 
und Übungsplätze zu errich-
ten oder zu erweitern 

verboten 

4.9 Militärische Übungen durch-
zuführen 

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.10 Kleingartenanlagen zu er-
richten oder zu erweitern --- verboten 

4.11 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freilandflä-
chen, die nicht land-, forst-
wirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzt werden (z.B. 
Verkehrswege, Rasenflä-
chen, Friedhöfe, Sportanla-
gen) 

nur zulässig mit fach-
rechtlicher Genehmi-
gung des Landratsam-
tes sofern der Zweck 
vordringlich, im öffent-
lichen Interesse und 
nicht mit anderen Mit-
teln erreichbar ist 

verboten 

4.12 Düngen mit Stickstoffdün-
gern 

nur zulässig bei standort- und bedarfsgerech-
ter Düngung  

nur standort- und be-
darfsgerechte Dün-
gung mit Mineraldün-
ger zulässig  

4.13 Beregnung von Rasensport- 
und Golfplätzen 

nur zulässig nach Maßgabe der Beregnungs-
beratung oder bis zu einer Bodenfeuchte von 
70 % der nutzbaren Feldkapazität 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen 
5.1 bauliche Anlagen zu errich-

ten oder zu erweitern  
nur zulässig,  
wenn kein häusliches oder gewerbliches Ab-
wasser anfällt oder in eine dichte Sammelent-
wässerung eingeleitet wird unter Beachtung 
von Nr. 3.8 

verboten 
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 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren 
Schutzzone A 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

5.2.  Biogasanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

nur zulässig für land-
wirtschaftliche Anla-
gen bis zu einem Ge-
samtvolumen von 
3000 m³ zur Verarbei-
tung eigenbetrieblich 
anfallender Gärsub-
strate nach § 2 Abs. 8 
AwSV, sofern Dicht-
heit und Betriebssi-
cherheit vor Inbetrieb-
nahme sowie wieder-
kehrend alle 5 Jahre 
durch einen Fachbe-
trieb, bei nach Anlage 
6 AwSV prüfpflichti-
gen Anlagen durch ei-
nen Sachverständigen 
nach § 2 Abs. 33 
AwSV nachgewiesen 
werden 

verboten 

5.3 Windkraftanlagen zu erreich-
ten oder zu erweitern 

Nur zulässig für ge-
triebelose Anlagen 
ohne Spezialgründun-
gen, sofern die Grün-
dungssohle über dem 
höchsten Grundwas-
serstand liegt 

verboten 

5.4 Ausweisung neuer Bauge-
biete  verboten 

5.5 Stallungen zu errichten oder 
zu erweitern 2 

nur zulässig  
entsprechend Anlage 
2 und in bestehenden 
Nutzungsumgriffen 
 
- Ziffer 5 a 

oder  
- Ziffer 5 b 

nur zulässig  
entsprechend Anlage 
2 und bestehenden 
Nutzungsumgriffen 
 
- Ziffer 5 a 

oder  
- für in dieser Zone 

bereits vorhandene 
landwirtschaftliche 
Anwesen, wenn die 
Anforderungen ge-
mäß Anlage 2, Zif-
fer 5 b eingehalten 
werden 

verboten 

5.6 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft zu errichten 
oder zu erweitern 2 

nur zulässig mit Leckageerkennung oder 
gleichwertiger Kontrollmöglichkeit der gesam-
ten Anlage einschließlich Zuleitungen verboten 

                                                           
2 Es wird auf den Anhang 7 „Anforderungen an Jauche-, Gülle-, und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen)“ der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils geltenden Fassung 
hingewiesen, der nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) enthält. Für JGS-Anlagen 
ist als allgemein anerkannte Regel der Technik das Arbeitsblatt DWA-A792 anzusehen. 
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 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren 
Schutzzone A 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

5.7 ortsfeste Anlagen zur Gärfut-
terbereitung zu errichten o-
der zu erweitern 2 

nur zulässig mit Auffangbehälter für Silagesi-
ckersaft, Behälter für Anlagen größer 150 m3 
entsprechend Nr. 5.4 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 

Festmist, Gärsubstrate aus 
Biogasanlagen und Fest-
mistkompost  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 

verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen orga-
nischen und mineralischen 
Stickstoffdüngern (ohne Nr. 
6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung aller aktuellen fachlichen Regeln und 
Rechtsvorschriften, einschließlich einer betriebsgrößenunabhängigen 
Aufzeichnung von Düngebedarfsermittlung und Nährstoffbilanz gemäß 
Düngeverordnung 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlamm-
haltigen Düngemitteln, Fä-
kalschlamm oder Gärsub-
strat bzw. Kompost aus zent-
ralen Bioabfallanlagen 

verboten 

6.4 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln 

- verboten, sofern nicht neben den Vorschriften des Pflanzenschutz-
rechts auch die Gebrauchsanleitungen beachtet werden 

- verboten für PSM, die den Wirkstoff Terbuthylazin enthalten 
6.5 Lagern von Festmist, Sekun-

därrohstoffdünger oder Mi-
neraldünger auf unbefestig-
ten Flächen 

verboten, ausgenommen Kalkdünger; Mineral-
dünger und Schwarzkalk nur zulässig, sofern 
gegen Niederschlag dicht abgedeckt verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb 
von ortsfesten Anlagen  

nur zulässig in allseitig dichten Foliensilos bei 
Siliergut ohne Gärsafterwartung sowie Ballen-
silage 

verboten 

6.7 Beweidung, Freiland-, Kop-
pel- und Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grünland ohne flächige Ver-
letzung der Grasnarbe (siehe Anlage 2, Ziffer 
6) oder für bestehende Nutzungen, die unmit-
telbar an vorhandene Stallungen gebunden 
sind 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgat-
ter zu errichten --- verboten 

6.9 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahr-
zeugen oder zur Boden-
entseuchung 

verboten 

6.10 landwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige Vorflutgrä-
ben anzulegen oder zu än-
dern 

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

6.11 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, Ziffer 7 
neu anzulegen oder zu er-
weitern 

--- 

nur Gewächshäuser 
mit geschlossenem 
Entwässerungssys-
tem zulässig 

verboten 

6.12 Rodung, Kahlschlag größer 
als 10 000 m2 oder eine in 
der Wirkung gleichkom-
mende Maßnahme (siehe 
Anlage 2, Ziffer 8) 

nicht zulässig,  
(ausgenommen bei Kalamitäten) 
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(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen ver-

boten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung 

durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch  diese Verordnung ge-

schützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 5.1 

nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und –ableitung des Trägers der öffentlichen 

Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 

§ 4 
Ausnahmen 

(1) Das Landratsamt Kelheim kann von den Verboten und Beschränkungen des § 3 Ausnahmen zulassen, 

wenn 

1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder 

2. das Verbot oder die Beschränkung im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das 

Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegensteht.  

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden 

werden und bedarf der Schriftform. 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Kelheim vom Grundstückseigentümer  

verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, 

insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  

 
§ 5 

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben die 

Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 

bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, 

auf Anordnung des Landratsamts Kelheim zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften 

verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4, § 96 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung 

zu leisten. 

 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu 

dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbrin-

gen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 
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§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 

Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln 

durch Beauftragte des Landratsamtes Kelheim und durch Personal des Wasserversorgungsunterneh-

mens zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendi-

gen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Landratsamts 

Kelheim und durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zu dulden. 

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen Was-

serversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur Wahr-

nehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von 

Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils gel-

tenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlun-

gen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 
§ 8 

Entschädigung und Ausgleich 
 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung eine Enteig-

nung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach den § 52 Abs. 4, § 96 WHG und Art. 57 BayWG 

Entschädigung zu leisten. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung nach § 52 

Abs.1 Satz1 Nr.1 oder 2 WHG, auch in Verbindung mit § 52 Abs.2 und 3 WHG erhöhte Anforderungen 

festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränken, ist für die 

dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich gem. § 52 Abs. 5 WHG 

und Art. 57 BayWG zu leisten. 

 

§ 9 
Pflichten des Begünstigten 

 

(1) Der Begünstigte hat das Eigentum an den Grundstücken im Fassungsbereich des Wasserschutzgebie-

tes zu erwerben und den Fassungsbereich lückenlos so zu umzäunen, dass er von Unbefugten nicht 

betreten werden kann. Die Umzäunung ist ordnungsgemäß zu unterhalten. 

(2) Der Begünstigte hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die Hinweis-

zeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu unterhalten, an denen 

es die zuständige Kreisverwaltungsbehörde anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und 

sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. 
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(3) Der Begünstigte hat die engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die weitere Schutzzone mindes-

tens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebiets-

verordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen. Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht 

werden kann, sind das Landratsamt Kelheim und das Wasserwirtschaftsamt Landshut zu verständigen. 

(4) Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und Festmistkom-

post in der engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. Verstöße sind dem 

Landratsamt Kelheim unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Der Begünstigte hat die Vorlage der Aufzeichnungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EÜV jährlich voll-

ständig und unaufgefordert vorzunehmen. Dies betrifft insbesondere auch die Daten zur Rohwasserbe-

schaffenheit. 

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 8 a WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme verbun-

denen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen. 

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 

 

§ 11 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Kelheim in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die Verordnungen des Landratsamtes Kelheim zur Sicherung des in der Gemarkung 

Neulohe und im Paintner Forst gelegenen Wasserschutzgebietes der öffentlichen Wasserversorgung 

(Brunnen I) der Jachenhausener Gruppe vom 20.01.1977 und des in der Gemarkung Neulohe und im 

Paintner Forst gelegenen Wasserschutzgebietes der öffentlichen Wasserversorgung (Brunnen II) der 

Jachenhausener Gruppe vom 12.01.1983, außer Kraft. 

 

 

Kelheim, den 16.12.2020 
Landratsamt Kelheim 
 
 
Martin Neumeyer 
Landrat 
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Anlage 2 
 

Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6 

 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen nicht zulässig.  

 

In der weiteren Schutzzone (Zonen IIIA und IIIB) sind nur zulässig: 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdische Anla-

gen für aufschwimmende flüssige Stoffe gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem Auf-

fangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeige-

gerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen 

wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für aufschwim-

mende flüssige Stoffe gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit 

einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, entsprechend 

den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV. 

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die Prüffristen gemäß 

Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone, auch für bereits bestehende Anlagen. 

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wertstoffhöfen 

fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Abholung (z. B. 

Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt. 

 

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 

- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 4.11,4.12, 6.1, 6.2, 

6.5 und 6.6 

- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 

- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 

- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 

- Kompostierung im eigenen Garten.  
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Entsprechend der AwSV werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die betrieblichen An-

forderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.  

 

4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem Abwasser (zu Nr. 3.5) 

Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den Mindestanforderungen gemäß Abwasser-

verordnung (AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reinigen. Die Anforderungen richten sich dabei 

nach den einschlägigen Merkblättern des Bayer. Landesamtes für Umwelt. 

 

5. Stallungen (zu Nr. 5.4) 

 

Ziffer 5 a: 

1. mit Flüssigmistverfahren: 

Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist das erforderliche Speichervolumen für Gülle auf 

mindestens zwei Behälter aufzuteilen. 

40 Dungeinheiten (= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei folgenden Höchststückzahlen für einzelne Tier-

arten an: 

 

- Milchkühe    40  Stück  (1Stück = 1,0 DE) 

- Mastbullen    65  Stück  (1 Stück = 0,62 DE) 

- Mastkälber, Jungmastrinder 150  Stück  (1 Stück = 0,27 DE) 

- Mastschweine   300 Stück  (1 Stück = 0,13 DE) 

- Legehennen, Mastputen  3.500  Stück  (100 Stück = 1,14 DE) 

- sonst. Mastgeflügel  10.000 Stück  (100 Stück = 0,4 DE) 

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120 Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. 

Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten aufzusummieren. 

2. mit Festmistverfahren: 

Bei Tierbeständen über 80 Dungeinheiten ist das erforderliche Speichervolumen für Jauche auf mindestens 

zwei Behälter aufzuteilen. 

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 160 Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. 

Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten aufzusummieren. 

3. mit gemischten Entmistungsverfahren: 

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig entsprechend 1 und 2 zu ermitteln. 
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4. Ausnahmegenehmigung 

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 ist bei bestandsgeschützten landwirtschaftlichen Be-

trieben möglich, wenn dies betriebsbedingt notwendig ist (Existenzsicherung) und das erhöhte Gefähr-

dungspotential durch technische Anforderungen ausgeglichen werden kann, wenn dadurch der Trinkwas-

serschutz gewährleistet ist.   

Ziffer 5 b: 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind gemäß AwSV flüssigkeits-

undurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung 

auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die einzeln 

auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind. 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine 

Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Spei-

cherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird auf die An-

lage 6 Nr. 6.4 der AwSV hingewiesen. 

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, sind zu beachten.  

Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunterneh-

men 14 Tage vorher anzuzeigen. 

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem in Zone III A vorhandenen Anwesen ent-

stehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

 

6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide un-

vermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, Viehtränken 

etc.) überschritten wird. 

 

7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen 

(zu Nr. 6.11): 

- Weinbau 

- Hopfenanbau 

- Tabakanbau 

- Gemüseanbau 

- Zierpflanzenanbau 

- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
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Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen 

des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der Anbaufläche. 

 

8. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.12) 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in wenigen 

kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende über-

nehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedin-

gungen (Klima) entstehen. 

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume 

stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen. 

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe durchfüh-

ren, die in der Summe zu den o. g. Freiflächenbedingungen führen.  

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten Teilflächen zu-

lässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Summe überschreiten.  

Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu verstehen, 

deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u. U. nur durch Kahlschlag 

möglich ist.  
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Bekanntmachungen der Zweckverbände 
 
 
Haushaltssatzung  
Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund Art. 26 Abs. 1, 40 ff KommZG i.d.F. der Bek. vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555) 
und Art. 61 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bek. vom 22. 
August 1998 (BayRS 2020 - 1 - 1 - I) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 schließt ab 
 
im Erfolgsplan in den Einnahmen mit 2.590.000,-- Euro, 
 in den Ausgaben mit  2.580.000,-- Euro und 
im Vermögensplan mit       517.000,-- Euro. 
 

§ 2 
Kredite werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Es werden keine Umlagen zur Deckung des Finanzbedarfs erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Vermö-
gensplan wird auf 250.000,-- Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung samt Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres bei der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsicht-
nahme auf. 
 
 
Kelheim, 18.12.2020 
 
Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim  
 
 
 
Martin Neumeyer 
Landrat 
Verbandsvorsitzender  
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2019 
des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.10.2020 den geprüften Jahresabschluss 2019 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 2019 mit einer Bilanzsumme von 28.905.664,27 € 
und einem Jahresverlust von 1.056.021,61 € fest und beschließt, den Jahresverlust im hoheitlichen Be-
reich in Höhe von 1.215.989,59 € aus dem Gewinnvortrag zu tilgen und den Jahresgewinn bei den Be-
trieben gewerblicher Art in Höhe von 159.968,43 € auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2019 geprüft und fol-

genden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (auszugsweise) erteilt: 
 
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
  

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlach-
tabfallbeseitigung Plattling / ZTS-Betrieb Plattling - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung 
Plattling / ZTS-Betrieb Plattling für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir nach 
§ 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 KommPrV: 
 

 Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den 
Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

  
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. 

  
 München, 23.06.2020 
 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 Michaela Egger 
 
 
3. Der Jahresabschluss 2019 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 12.04.2021 bis 

23.04.2021 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, 
Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 
 
Plattling, 14.12.2020 
 
Zweckverband für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
 
 
gez. 
Christian Bernreiter 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 
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Bekanntmachungen der Schulverbände 
 
H A U S H A L T S S A T Z U N G  
 
des Schulverbandes Hallertauer Mittelschule Mainburg Landkreis Kelheim 
für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) 
vom 31.05.2000 (GVBl. S. 455) i.V. m. Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) vom 20.06.1994 (BayRS 2020-6-1-I) und Art. 63 ff der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schulverband Hallertauer Mit-
telschule Mainburg folgende Haushaltssatzung:  

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit fest-
gesetzt; 
er schließt im Verwaltungshaushalt in den  

   
Einnahmen und Ausgaben mit  1.345.200  € 

   
 

im Vermögenshaushalt in den     
Einnahmen und Ausgaben mit  2.544.800  € ab. 

 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf  
 

900.000 € 
festgesetzt.  
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird 
auf  
 

750.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
A.  Verwaltungsumlage 
  
 Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur 

Finanzierung von Ausgaben im  
VERWALTUNGSHAUSHALT (ohne UA 2901) wird auf  
 

898.300,00 € 
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festgesetzt. Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf 
die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Die für die Berechnung der Schulver-
bandsumlage maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2020 wird 
auf 454 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
Die Verwaltungsumlage wird somit je Verbandsschüler  
    
 auf 1.978,63 € festgesetzt. 

 
B.  Umlage Schülerbeförderungskosten 
  
 Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) 

zur Finanzierung von Ausgaben im Unterabschnitt 2901 VERWALTUNGSHAUS-
HALT wird auf  
 

170.100 € 
 

festgesetzt. Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler 
mit Beförderungsanspruch auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Die 
für die Berechnung der Schulverbandsumlage maßgebende Schülerzahl nach 
dem Stand vom 1. Oktober 2020 wird auf 168 Verbandsschüler mit Beförderungs-
anspruch festgesetzt. 
Die Umlage für Schülerbeförderungskosten wird somit je Verbandsschüler  
    
 auf 1.012.50 € festgesetzt. 

 
C. Investitionsumlage 
  
 Eine Investitionsumlage wird im Haushaltjahr 2021 nicht erhoben.  

    
    

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf  

225.000 € 
festgesetzt. 

 
§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Mainburg, den 22.12.2020 
 
Schulverband Hallertauer Mittelschule Mainburg  

 
gez. 
Helmut Fichtner  
1. Vorsitzender  
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Bekanntmachungen der Städte, Märkte und Gemeinden 
 
Haushaltssatzung der von der Stadt Abensberg verwalteten St. Peter Gotteshaus- und 
Leprosen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2021 
 
Auf Grund der Art. 20 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
erlässt die Stadt Abensberg folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
Verwaltungshaushalt 
in Einnahmen und Ausgaben mit  2.900,-- € 
und im 
Vermögenshaushalt 
in Einnahmen und Ausgaben mit  2.200,-- € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 

§ 5 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 

Die Haushaltsatzung enthält keine nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO genehmigungs-
pflichtige Teile. 
 

III. 
 

Die vorstehende vom Krisenausschuss der Stadt Abensberg in der Sitzung vom 19.11.2020 be-
schlossene Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V. mit § 36 der Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat Abensberg öffentlich bekannt gemacht. 

 
IV. 

 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres bei der Stadt Abens-
berg Zimmer H 1.08, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
STADT ABENSBERG 
Abensberg, 18.12.2020 
 
Dr. Brandl 
1. Bürgermeister 
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Sonstige Mitteilungen 
 

Aufgebot 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
 

Die Sparurkunde 
  Antragsteller 
Sparkassenbuch KontoNr. 3420525907                     Immich Anna, vertreten                                                                  
.                                                                                   durch Anita Rohr 
ist in Verlust geraten 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwe-
cke der Kraftloserklärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vor-
lage der Urkunde bis spätestens 

30.03.2021 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin 
keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der 
Sparurkunde. 
 
Landshut, den 30.12.2020 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
Muggenthaler                 Gallwitz 
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Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkassenbuches 
 
Das Sparkassenbuch  Nr.  3702336029  
 
lautend auf    Anneliese Schreiber 
 
ist verlorengegangen. 
 
Die Kreissparkasse Kelheim erlässt gem. Art. 35 AGBGB zum Zwecke der Kraftloser-
klärung das Aufgebot. Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
seine Rechte unter Vorlage der Urkunde innerhalb von drei Monaten vom Tage der Be-
kanntmachung ab, bei der Kreissparkasse Kelheim anzumelden. Werden an der Ur-
kunde während dieser Frist keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die 
Kraftloserklärung des Sparkassenbuches. 
 
Kreissparkasse Kelheim 
 
Angela Aßmann 
 
 
 
Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkassenbuches 
 
Das Sparkassenbuch  Nr.  3404045068  
 
lautend auf    Anneliese Schreiber 
 
ist verlorengegangen. 
 
Die Kreissparkasse Kelheim erlässt gem. Art. 35 AGBGB zum Zwecke der Kraftloser-
klärung das Aufgebot. Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
seine Rechte unter Vorlage der Urkunde innerhalb von drei Monaten vom Tage der Be-
kanntmachung ab, bei der Kreissparkasse Kelheim anzumelden. Werden an der Ur-
kunde während dieser Frist keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die 
Kraftloserklärung des Sparkassenbuches. 
 
Kreissparkasse Kelheim 
 
Angela Aßmann 
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Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkassenbuches 
 
Das Sparkassenbuch  Nr.  3701964920  
 
lautend auf    Anneliese Schreiber 
 
ist verlorengegangen. 
 
Die Kreissparkasse Kelheim erlässt gem. Art. 35 AGBGB zum Zwecke der Kraftloser-
klärung das Aufgebot. Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
seine Rechte unter Vorlage der Urkunde innerhalb von drei Monaten vom Tage der Be-
kanntmachung ab, bei der Kreissparkasse Kelheim anzumelden. Werden an der Ur-
kunde während dieser Frist keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die 
Kraftloserklärung des Sparkassenbuches. 
 
Kreissparkasse Kelheim 
 
Angela Aßmann 
 
 
 


